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Wadersloh, 10.01.2021 

 

An 
den Bürgermeister der Gemeinde Wadersloh 
Christian Thegelkamp 
Liesborner Straße 5 
59329 Wadersloh 
 

 
Antrag: 
Änderung der Gebührensatzung der Feuerwehr 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Thegelkamp, 
 
die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Wadersloh stellt folgenden Antrag: 
 
Der Rat der Gemeinde Wadersloh beschließt, Unterstützungsleistungen der Feuerwehr 
zukünftig dem Gebührenpflichtigen – dem Kreis Warendorf – in Rechnung zu stellen 
und die Gebührensatzung der Feuerwehr entsprechend zu ändern. 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen rettungsdienstlicher Einsatzlagen kommt es immer wieder vor, dass 
Unterstützungsleistungen der Feuerwehr – mittels Personal und Technik – benötigt 
werden.  
Bauliche sowie medizinische Gründe können hierfür Ursache sein. Die 
Unterstützungsleistungen durch Personal und technische Hilfsmittel werden unseres 
Wissens dabei bisher dem Gebührenpflichtigen nicht in Rechnung gestellt und erfolgen 
zu Lasten der Gemeinde Wadersloh.  
Gemäß § 14 Abs. 5 des Rettungsgesetzes NRW haben die Träger rettungsdienstlicher 
Aufgaben die Kosten inklusive der Unterstützungsleistungen allerdings zu tragen sowie 
dem Gebührenpflichtigen in Rechnung zu stellen.  
Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Warendorf verpflichtet, die 
bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der 
Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des 
Krankentransports sicherzustellen. Daraus resultierend sind die Kosten für die 
obliegenden Aufgaben vom Kreis Warendorf zu tragen.  
 
Mit den besten Grüßen  
 
 
Anne Claßen 
Fraktionsvorsitzende 


